
 

 

 
 

 

  
 

KVBW · Postfach 80 06 08 · 70506 Stuttgart 

 

An die 
Mitglieder der KVBW 
 
 
 
 

ePA-Abzug für das Quartal 4/21 
 
 
Verehrte Kolleginnen, 

sehr geehrte Kollegen, 

 

 

die KVBW hat erneut aus den Rückmeldungen von Mitgliedern erfahren, dass es, wie im Vorquar-

tal bei einzelnen Softwareanbietern, im Rahmen der Einführung der elektronischen Patientenakte 

(ePA) zu Problemen bei der Aktualisierung der Soft- und Hardware gekommen ist.  

 

Bitte prüfen Sie im ersten Schritt auf Ihrem Honorarbescheid 4/21, ob Sie von einer Kürzung we-

gen Nichtanschluss an die ePA betroffen sind (Buchungstext ePA-Honorarkürzung). Liegt bei 

Ihnen eine entsprechende Honorarkürzung vor, obwohl Sie rechtzeitig eine Aktualisierung Ihrer 

Soft- und Hardware beauftragt haben und Ihnen der Auftrag bestätigt wurde? Dann legen Sie bitte 

mit dem beiliegenden Formular Widerspruch gegen den Honorarbescheid 4/2021 ein. 

 

Dies kann per Post, per Fax an die Faxnummer 0711/7875483776 oder per Mail an  

widerspruch@kvbawue.de erfolgen. 

 

Wir bitten Sie, dem Widerspruch eine Bestätigung Ihres Softwareanbieters beizulegen aus wel-

cher hervorgeht, dass die nicht rechtzeitige Anpassung der Soft- und Hardware nicht durch Ihre 

Praxis, sondern vom Softwareanbieter zu verantworten ist. Bitte beachten Sie, dass die Wider-

spruchsfrist für diesen Honorarbescheid am 31.05.2022 endet. Es ist wichtig, dass Ihr Wider-

spruch bis zu diesem Datum bei der KVBW eingegangen ist. Sollten Sie bis zu diesem Zeitpunkt 

noch keine Bestätigung des Softwareanbieters haben, kann diese nachgereicht werden. 

 

Wenn Sie bereits gegen den Honorarbescheid 4/2021 Widerspruch eingelegt haben und diesem 

die Bestätigung des Softwareanbieters noch nicht beigelegt haben, bitten wir Sie, uns diese nach-

zureichen. 

 

  

Der Vorstand 

 

Albstadtweg 11 

70567 Stuttgart 

 

9. Mai 2022 

 

Unser Zeichen: Dr. M. - mf 
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Die KVBW wird, soweit die oben genannten Voraussetzungen (rechtzeitige Bestellung und Bestä-

tigung des Softwareanbieters) vorliegen, eine Abhilfe Ihres Widerspruchs prüfen. 

 

Beste Grüße 

 

Ihre 

   
Dr. med. Norbert Metke    Dr. med. Johannes Fechner 

Vorsitzender des Vorstandes    Stv. Vorsitzender des Vorstandes 


